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Abfall • Newsletter 
Extra  

 
 

Liebe Mandantschaft, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

aus aktuellem Anlass geben wir einen Extra-
Newsletter heraus. Im Mittelpunkt steht ei-
ne erste Einschätzung des Urteils des OVG 
Schleswig-Holstein zur Auslegung der Über-
lassungspflichten in § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG. 

[OVG SH STELLT ÜBERLASSUNGS-
PFLICHT NACH § 13 ABS. 1 SATZ 1 
KRW-/ABFG IN FRAGE] 

Auf dem 10. [GGSC]-Infoseminar am 5. und 
6. Juni 2008 wurde intensiv erörtert, welche 
Folgen eine neue Rechtsprechung zu § 13 
Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG haben könnte. Hin-
tergrund waren Meldungen über entspre-
chende Ausführungen des OVG Schleswig-
Holstein in der mündlichen Verhandlung 
vom 22.04.2008 über eine Untersagungsver-
fügung der Landeshauptstadt Kiel. Die Be-
gründung des Urteils liegt nunmehr vor (vgl. 
www.euwid-recycling.de). Das Gericht führt 
auf der einen Seite aus, der gewerblichen 
Sammlungstätigkeit der Klägerin stünden 
keine überwiegenden öffentlichen Interes-

sen entgegen. Das Gericht sieht dabei die 
Auswirkungen einer gewerblichen Samm-
lung auf die zukünftige Gebührengestal-
tung, also eine kostengünstige Abfallentsor-
gung – anders als andere Gerichte - durch-
aus als öffentliches Interesse an; im konkre-
ten Fall wird aber ein potenzieller Gebüh-
renmehrbedarf von ca. 5 % bzw. ca. 
10,00 €/a für einen Normalhaushalt als 
nicht hinreichend beachtlich angesehen. Vor 
allem aber wird ausgeführt, die streitgegen-
ständliche Verfügung sei auch rechtswidrig, 
soweit der Klägerin untersagt wird, Abfälle 
aus privaten Haushaltungen als beauftragte 
Dritte (außerhalb ihrer Sammlungstätigkeit) 
für Erzeuger und Besitzer zu verwerten. 
Ausdrücklich stellt das Gericht fest: „§ 13 
Abs. 1 Satz 1 2. Halbs. KrW-/AbfG schließt 
die Einschaltung Dritter zur Verwertung von 
Abfällen nicht aus (...). Dem Wortlaut der 
Vorschrift ist nicht zu entnehmen, dass die 
Erzeuger und Besitzer „selbst“ (d.h. in Per-
son) zur Abfallverwertung bereit und in der 
Lage sein müssen. (...) Die fehlende Erwäh-
nung Dritter in diesem Zusammenhang 
spricht für nicht gegen die Auslegung, dass 
Dritte für die Erzeuger und Besitzer von Ab-



 

 

   

Anwaltsbüro Gaßner, Groth, Siederer & Coll. Telefon: 030/726 10 26 0 E-Mail: berlin@ggsc,de  

Stralauer Platz 34   10243 Berlin Fax: 030/726 10 26 10 Web: www.ggsc.de – 2 – 

 

fällen in deren Auftrag verwertend tätig sein 
dürfen.“ 

Diese Auslegung von § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG 
kann weitreichende Folgen für die kommu-
nale Abfallwirtschaft haben. Nach der Lesart 
des OVG Schleswig-Holstein steht es jedem 
Bürger frei, seine Abfälle aus privaten Haus-
haltungen einem Entsorgungsunternehmen 
zu übergeben, das in seinem Auftrag die 
Verwertung durchführt. Es steht kurzfristig 
zu erwarten, dass private Entsorgungsun-
ternehmen in städtischen Ballungsräumen  

Angriff auf Restmülltonne 

oder gegenüber Wohnungsbauunterneh-
men das Angebot unterbreiten, die Rest-
mülltonne zu verwerten und zwar zu Kos-
ten, die unter den Gebühren liegen, die von 
der kommunalen Abfallwirtschaft für die 
Beseitigung des Restmülls angesetzt sind. 
Die privaten Entsorgungsunternehmen 
müssen die Abfälle aus den privaten Haus-
haltungen verwerten. Das dürfte aber nicht 
zuletzt mit Blick auf die vielen Müllverbren-
nungsanlagen, denen der sog. Verwertersta-
tus zugesprochen wird, nicht schwierig sein. 
Die private Entsorgungswirtschaft muss sich 
also insoweit nur kostengünstige Verbren-
nungskontingente sichern, was angesichts 
teilweise drohender, teilweise bereits beste-
hender Überkapazitäten bei MVA’s und EBS-
Kraftwerken nicht schwierig sein wird. 

Um den Bürgern gegenüber ein kostengüns-
tiges Angebot machen zu können, ist es für 
Privatentsorger weiterhin wichtig, sich bei 
der Entlohnung unter den Tarifvertrag für 
den Öffentlichen Dienst zu legen, was ange-
sichts der nur noch geringen Tarifbindung 
der privaten Entsorgungswirtschaft vieler-
orts gelingen dürfte. Die Auseinanderset-
zung innerhalb des BDE um die Frage, ob die 
Entsorgungsbranche sich auf einen Mindest-
lohn verständigen soll, spricht insoweit eine 
beredte Sprache. Die „Ausschaltung“ der 
kommunalen Abfallentsorgung aus der 
Mitwirkung bei der Entsorgung der dualen 
Systeme hat in den vergangenen Jahren 
deutlich gemacht, welche Grenzen der 
kommunalen Abfallwirtschaft bei der Kos-
tenabsenkung gesetzt sind. 

Revision zum BVerwG 

Die Revision gegen dieses Urteil wurde zuge-
lassen, weil der Frage, ob § 13 Abs. 1 Satz 1 
KrW-/AbfG die Einschaltung Dritter zur 
Verwertung von Abfällen aus privaten 
Haushaltungen zulässt, rechtsgrundsätzli-
che Bedeutung zukommt. Die verantwortli-
chen Gremien der Landeshauptstadt Kiel 
haben die Einlegung der Revision bereits be-
schlossen. 

Bund-Länder-Treffen 
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Das Bundesumweltministerium hat zur 
Auswertung des Urteils des OVG Schleswig-
Holstein die Vertreter der Länder zu einer 
Besprechung am 16.06.2008 nach Bonn ein-
geladen.  

Es ist zu hoffen, dass sich Bund und Länder 
sehr kurzfristig zu einer Gesetzgebungsiniti-
ative verständigen, die zunächst das bisheri-
ge Verständnis des Umfangs zur Überlas-
sungspflicht bestätigt. Zwar stellt die Auf-
fassung des OVG Schleswig-Holstein eine 
Mindermeinung dar, es sollte aber nicht ab-
gewartet werden, ob sich nicht auch noch 
andere Gerichte der wiedergegebenen Auf-
fassung anschließen. 

Einzelmeinung aus BVerwG 

Der Richter am BVerwG Herbert, der im 
7. Senat sitzt, der u.a. für das Abfallrecht zu-
ständig ist, hat in einem Aufsatz zum KrW-
/AbfG in einer Fußnote angedeutet, dass 
auch er die Auffassung vertritt, eine die 
Überlassungspflicht der Erzeuger und Besit-
zer von Abfällen aus privaten Haushaltun-
gen begrenzende Verwertung könne auch 
durch beauftragte Dritte erfolgen (NVwZ 
2007, 617, 618, Fn. 30). 

Eine Novellierung des KrW-/AbfG sollte al-
lerdings nicht bei § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-
/AbfG Halt machen, sondern insgesamt zu  

Entsorgungszuständigkeit nach Herkunfts-

bereichen 

einem Regelungsgefüge führen, das die Ent-
sorgungsverantwortlichkeit zwischen der 
kommunalen Abfallwirtschaft und den pri-
vaten Entsorgungsunternehmen nach den 
Herkunftsbereichen bestimmt. Die Entsor-
gung von Abfälle aus privaten Haushaltun-
gen wird von der kommunalen Abfallwirt-
schaft erledigt; die Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen werden von der privaten 
Entsorgungswirtschaft entsorgt – und zwar 
jeweils unabhängig davon, ob die Abfälle 
verwertet oder beseitigt werden. Damit wird 
die Entsorgungsverantwortlichkeit nicht 
mehr länger an der strittigen Frage der Ab-
grenzung von Beseitigung und Verwertung 
festgemacht. 

Schließlich steht die Forderung der kommu-
nalen Abfallwirtschaft im Raum, ihr auch die 
Aufgabe der Organisation der Entsorgung 
der dualen Systeme zuzuweisen, soweit es 
um die Verkaufsverpackungen geht, die da-
zu bestimmt sind, von privaten Endverbrau-
chern genutzt zu werden. 

Rückfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
wälte Hartmut Gaßner, Rechtsanwältin Ca-
roline v. Bechtolsheim, Rechtsanwalt Dr. 
Frank Wenzel. 
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[NACHLESE GGSC-INFOSEMINAR] 

Auf dem 10. [GGSC]-Infoseminar am 5. und 
6. Juni 2008 waren über 300 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Es waren alle Bundes-
länder vertreten, so dass festgestellt werden 
konnte, dass sich dieser „Erfahrungsaus-
tausch kommunale Abfallwirtschaft“ zur 
bundesweit größten Abfallrechtsveranstal-
tung entwickelt hat. 

Die Eröffnungsvorträge und das Podium 
wurden von Frau Gäde-Butzlaff (BSR), Herrn 
Dr. Schweitzer (ALBA), Herrn Dr. Siechau 
(VKS im VKU) und Herrn Dr. Wendenburg 
(BMU) unter der Moderation von Herrn 
Rechtsanwalt Gaßner (GGSC) bestritten. Im 
Mittelpunkt stand die bereits angesproche-
ne Frage der Notwendigkeit der Novellie-
rung der Überlassungspflichten im KrW-
/AbfG. Des Weiteren wurden aber sehr in-
tensiv die Entwicklungslinien der Abfallwirt-
schaft zur Rohstoffwirtschaft erörtert.  

Beitrag von Prof. Fricke 

Dieses Themenfeld wurde durch einen sehr 
interessanten Beitrag von Herrn Prof. Fricke 
(TU Braunschweig) abgerundet, der am 
zweiten Tag zu dem Thema „Abfallwirt-
schaft und Ressourcenschonung“ vorgetra-
gen hat. Er hat sehr deutlich herausgearbei-
tet, welche Ressourcenbegrenzungen unsere 
Zukunft bestimmen werden und welche Be-

deutung der Abfallwirtschaft zukünftig wird 
zukommen können. 

Seine Schlussfolgerung war, dass bereits in 
absehbarer Zeit keine Abfallwirtschaft mehr 
denkbar ist, die nicht eine effektive stoffli-
che oder thermische Verwertung vorsieht. Er 
geht deshalb davon aus, dass beispielsweise 
im Bereich der Müllverbrennung bald große 
Überkapazitäten bestehen werden, weil die 
aus dem Abfall zu gewinnende Energie von 
Gewerbe und Industrie anstelle von Energie 
aus fossilen Brennstoffen eingesetzt wird, 
weshalb es keine wirtschaftliche Zukunft für 
eine Müllverbrennung gibt, die auf der Zu-
zahlung der Abfallbesitzer für die Entsor-
gung der Abfälle aufbaut. 

Schlussfolgerungen [GGSC] 

Die wirtschaftlichen Probleme der Müll-
verbrennung werden die Tendenz verstär-
ken, Preise zu machen, die den „Kampf um 
die Restmülltonne“ anheizen. 

[GGSC AUF VERANSTALTUNGEN] 

04. und 05.09.2008 in Belzig 

Hartmut Gaßner, 17. Jahresfachtagung 
2007 der Landesgruppe Ost VKS im VKU 
e.V. 

„Ergebnisse Vorsortierung und PPK“ 
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17.09.2008 in Dresden 

Caroline v. Bechtolsheim, V. Dresdner KAG-
Gebührentag der Sächsischen Verwal-
tungsakademie 

Vortrag zu aktuellen Themen des Abfall-
gebührenrechts gemeinsam mit dem Vors. 
Richter am Sächsischen Oberverwaltungs-
gericht Michael Raden 

 

18.09.2008 in Freiberg 

Caroline v. Bechtolsheim, 7. Sächsischer 
Kreislaufwirtschaftstag 

„Aktuelles zu gewerblichen Sammlungen“ 

 

25.09.2008 in Magdeburg 

Hartmut Gaßner, 13. Tagung Siedlungsab-
fallwirtschaft Magdeburg 

„Häuserkampf um Wertstoffe - Überlas-
sungspflicht und gewerbliche Sammlung“ 

 

[GGSC-SEMINARE] 

09. 09.2008 in Hannover 

Katrin Jänicke, „Erfahrungsaustausch 
kommunale Anstalt“ 

 

07. 10.2008 in Berlin 

Katrin Jänicke, „Kommunalverfassungsre-
form – Einführung der kommunalen An-
stalt in Brandenburg“ 

 

[GGSC-VERÖFFENTLICHUNGEN] 

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Müll 

und Abfall (Heft 05/2008, Seite 267/268) 

finden sich Beiträge von [GGSC] Rechtsan-

wältInnen u.a. zu folgenden Themen: 

 EuGH erteilt landesgesetzlicher Tarif-
treueforderung eine Absage 

 Aktuelle Rechtsprechung zu gewerbli-
chen Altpapiersammlungen 

 

 

VORANKÜNDIGUNG 

Strategieseminar  
“Erfahrungsaustausch kommunale Anstalt“  

09.09.2008 in Hannover 

Programm und Anmeldeformular auf Anfra-
ge. 

 


